
Beschluss:  
 
Der Stadtrat lehnt  
 
die vorgesehene Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 410 v.H. auf 420 v.H. bei 25 Ja-
Stimmen und 28 Nein-Stimmen mit Stimmenmehrheit ab 
 
und 
 
lehnt die vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer B von 420 v.H. auf 430 v.H. einstimmig ab. 


